
673 Vertrag über das Verbot der Kernwaffenversuche

Zehntel seiner Bevölkerung, rd. 
75 % seiner Eisenerz- und 20 % 
seiner Steinkohlenförderung so
wie 26 % seiner Roheisenerzeu
gung. Die linksrheinischen Ge
biete wurden von alliierten Trup
pen besetzt. Das Saargebiet 
wurde für 15 Jahre dem fran
zösischen Imperialismus ausge
liefert. Dem deutschen Imperia
lismus wurden erhebliche Rü
stungsbeschränkungen auferlegt. 
Die ehemals deutschen Kolonien 
(ca. 3 Mill, km2) wurden faktisch 
unter die Siegermächte aufgeteilt. 
Der V. V. forderte eine Blanko
verpflichtung zur Zahlung noch 
festzulegender Reparationen. 1921 
wurden die deutschen Repara
tionsleistungen auf 132 Md. Gold
mark festgesetzt. Der V. V. be
inhaltete die Völkerbundsatzung 
(-V Völkerbund), die Festlegung 
der Grenzen Deutschlands nach 
Fixierung der abzutretenden Ge
biete, die wirtschaftlichen und 
militärischen Auflagen, die Fest
legungen über die Rheinland
besetzung und das Saarbecken, 
die Anerkennung der Unabhän
gigkeit Österreichs, der Tschecho
slowakei, Polens, Danzigs als 
Freie Stadt, die Aufhebung des 
Vertrages von Brest-Litowsk so
wie auch anderer Verträge. Unter 
dem Einfluß des Isolationismus 
lehnte der USA-Senat die Ratifi
zierung des V. V. ab. Als einzige 
Großmacht hatte Sowjetrußland 
mehrfach gegen den V. V. pro
testiert und ihn abgelehnt. 1922 
verzichtete sie im ->- Rapallo-Ver
trag vorbehaltlos auf die Rechte 
aus dem Art. 116 (Reparationen 
jeglicher Art). Ein Schritt auf dem 
Weg zur Revision des V. V. war 
der -v Locarno-Vertrag.

Verstaatlichung Nationalisie
rung

Verteidigungsgesetz (Gesetz zur 
Verteidigung der Deutschen De

mokratischen Republik): am 20.9. 
1961 im Interesse des zuverlässi
gen Schutzes der sozialistischen 
Errungenschaften des ersten deut
schen Arbeiter-und-Bauern-Staa
tes einstimmig von der Volks
kammer der DDR beschlossen. 
Das V. enthält alle notwendigen 
Festlegungen, die es der DDR so
wohl in Friedenszeiten als auch 
im Verteidigungszustand ermög
lichen, die erforderlichen Maß
nahmen zum Schutze des Landes 
und zur Erfüllung der sich aus 
dem Warschauer Vertrag er
gebenden Bündnisverpflichtungen 
auf allen Gebieten des staatlichen, 
wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Lebens zu gewährleisten. 
Dazu gehören u. a. der Schutz der 
Bevölkerung, der Verteidigungs
beitrag der Volkswirtschaft, die 
Sach- und Dienstleistungspflicht 
während des Verteidigungszu
standes. Das Gesetz fixiert recht
lich die Rolle des Nationalen Ver
teidigungsrates und verpflichtet 
alle staatlichen Organe, die vom 
Nationalen Verteidigungsrat an
gewiesenen Maßnahmen durch
zuführen.

Vertrag über das Verbot der 
Kernwaffenversuche in der Atmo- 
sphäre, im kosmischen Raum und 
unter Wasser: am 5. 8.1963 durch 
die Vertreter der UdSSR, der 
USA und Großbritanniens in Mos
kau unterzeichnet. Der Vertrag 
steht allen Staaten zur Unterzeich
nung offen, bzw. nach seinem In
krafttreten kann ihm jeder Staat 
zu beliebiger Zeit beitreten. Zu
sammen mit der überwiegenden 
Mehrzahl der Staaten der Erde ist 
auch die DDR dem V. beigetreten. 
Sie hat ihn als einer der ersten 
Staaten bereits am 8. 8.1963 in 
Moskau unterzeichnet. Von den 
Großmächten haben Frankreich 
und die Volksrepublik China den 
V. nicht unterzeichnet. Der V. ver
bietet experimentelle Kemwaf-


